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!. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Speditionsgewerbe — Berechtigungsnmfang.
Das Handelsministeriumhat mit dem Erlasse vom 11. Juli 1914,

Z. 23794, dem Rekurse der Firma N, N. in Wien gegen die h. a. Entscheidung
vom 9. Februar 1914, Z. 1 a-426/2, mit welcher gemäßA 36, Abs. 2 G -O.
erkannt wurde, daß die genannte Firma auf Grund ihres auf den Betrieb des
Speditionsgeschäftes lautenden Gewerbescheineszur gewerbsmäßigen Verstellung
der Bespannung sür die Fuhrwerke anderer Gewerbeunternehmungennicht
befugt sei, Folge gegeben, die angefochtene Entscheidung behoben und ausge¬
sprochen, daß der rekurrierenden Firma das von ihr in Anspruch genommene
Recht, die in ihrem Speditionsgeschäfte verwendeten Gespanne, sofern diese im
eigenen Gewerbebetriebe keine Verwendung finden, für die Fuhrwerke anderer
Gewerbeunternehmungen entgeltlich beizustellen, zusteht.

Hiefür ist die Erwägung maßgebend, daß die Gespanne der rekurrierenden
Firma Betriebsbeh lfe ihres Speditionsgeschäftes sind und daß es mangels
einer gegenteiligen gesetzlichen Vorschrift, jedem Gewerbetreibenden, also auch
dem Spediteur, gestattet ist, durch die entgeltliche Überlassung der jeweilig nicht
benötigten Betriebsbehelfe an andere Personen die wirtschaftliche Rentabilität
seines gewerblichen Unternehmens zu erhöhen, so lange nur die Betriebsbehelfe
in erster Linie dem eigenen Gewerbebetriebe dienen und ihre Verwertung nicht
etwa eine selbständige Erwerbsquelle des Gewerbetreibenden bildet. (M. B. A. I,
Z. 31585/14.)

2.
Verpflichtung zur Herstellung eines Trottoirs.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 20. No¬
vember 1914, Nr. 11290 (M B. A. IX, 1139) :

Im Namcn Seiner Majestät-es Kaisers!
Der k. k. Vcrwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze desk. k. Senats¬

präsidenten Dr. Ritter v. Popelka,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ver-
waltungsgerichlshofcsS r b, Dr. S a chs, Dr. Geringer , Dr. Kamitz,
dann des Schriftführers k. k. Hof-Sekretärs Ritler v. Hennig,  über die
Beschwerde des Dr. Hugo Morgenstern  in Wien gegen die Entscheidung
der Baudeputation sür Wien vom 12. Februar 1914, Z. 95/1, B.-D., be¬
treffend die Verpflichtung zur Herstellung eines Trottoirs, nach der am 20. No¬
vember 1914 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung, und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten, sowie der Ausführungen des
Beschwerdeführers Dr. Hugo Morgenstern  und der Gegenaussührungen
des k. k. Statthaltereirates Dr. Freiherrn v. Egger,  als Vertreter der be¬
langten Behörde, ur.d des Magistrats-Konzipisten Dr. Seemann,  in Ver¬
tretung der mitbeteiligten Gemeinde, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer erhielt in seiner Eigenschaft als Eigentümer des
Hauses Wien, IX., Schubcrtgaffe 18, vom magistratischenBezirksamt- für den
IX. Bezirk mit Bescheid vom 8. November 1912, Z . 51841, den Auftrag, das
vor dem bezeichnten, im Jahre 1909 erbauten Hause befindliche und noch
nicht in der Erhaltung der Gemeinde stehende, angeblich schadhafte Trottoir
sogleich in Stand zu setzen. Der hiegegen vom Beschwerdeführer eingebrachten
Vorstellung, beziehungsweise dem von demselben überreichten Rekurse, in
welchen eingewendet wurde, daß der Beschwerdeführer das Haus im Exekutions¬
wege erstanden habe, eine die Verpflichtung zur Trottoirherstellung beinhaltende
Neallast im Versteigerungsverfahren nicht angemeldet worden und in den
öffentlichen Büchern nicht vermerkt gewesen sei und schließlich das Trottoir
nach Absatz2 des Z 61 Wr. B.-O. vor dem Versteigcrungstermine zu über¬
nehmen gewesen sei, hat die Baudeputationmit der angefochtenenEntscheidung
vom 12. Jänner 1914, Z. 85/1 B.-D. or 1913, keine Folge gegeben, weil in
den die Benützungsbewilligung betreffenden Protokollen vom 15. Februar
8. März, 8. April, 22. April und 20. Mai 1910, sowie vom 3. Oktober 1911
ausdrücklich erwähnt sei, daß, die vorschriftsmäßige Beschaffenheit des Trottoirs
erst bei dessen seinerzeitiger Übergabe an die Gemeinde Wien wird festgcstellt
werden können, woraus unzweifelhaft hervorgehe, daß eine Übernahme des
Trottoirs durch die Gemeinde Wien nicht erfolgt sei.

Die Beschwerdewendet— analog den Rekursausfllhrungen— ein, daß
bei der Erwerbung des Hauses im Exekutionswegeder Ei.steher xemäß den Vor¬
schriften der W 236 u. 237 der Exekutionsordnung nicht verhalten sei, andere als
die in d-n Erstehungsbedingungen angeführten„Reallasten" ohne Anrechnung
auf das Meistbot zu übernehmen; die bezügliche Reallast, daß nämlich die zur
Übertragung in das öffentliche Gut bestimmten Parzellen in der richtigen
Höhenlage in den physischen Besitz der Gemeinde übergeben werden müssen, sei auf
Grund der Löschungserklärungder Magistrats-AbteilungI vom9. Dezember 1910,
Z. 8951, als gegenstandslos im Grundbuche gelöscht worden; das Trottoir
sei aber nur ein Zubehör des Straßengrundes, es sei demgemäß auch das
Trottoir schon in den physischen Besitz der Gemeinde übergegangcn und könne
darum nach Z 61 Wr. B.-O. von der Verpflichtung des Beschwerdeführers
zur Trottoirherstellung keine Rede sein.

Diesen Einwendungen gegenüber hat der Berwaltungsgerichtshof folgendes
erwogen:

Gemäß H 61 Wr. B.-O. ist der Eigentümer eines Gebäudes verpflichtet,
das Trottoir an der Seite des Hauses gegen die öffentliche Straße oder Gasse
auf seine Kosten herzustellen und bis zum Tage der Übergabe an die Gemeinde
zu erhalten. Diese Verpflichtung stellt sich als eine auf dem Hause selbst ruhende
Leistungspflichtöffentlich-rechtlicher Natur dar, die mit dem Hause auf jeden
neuen Hauseigentümer übergeht, ohne daß sie in jedem einzelnen Falle dem
Hauseigentümer ausdrücklich auferlegt oder gar bücherlich sichergestellt werden
müßte. (Vergleiche hiergerichtliches Erkenntnis vom 6. April 1909, ZZ. 2852,
6652 4 .) Ist aber das Trottoir bereits hcrgestellt, dann ist für die Frage
des Erlöschens oder des Weiterbestandes der Verpflichtung des Hauseigentümers
zur Instandhaltung desselben nach dem Wortlaute und Sinne des Z 61 Wr.
B.-O. nur maßgebend, ob die Übergabe des vorschriftsmäßig fertiggestellten
und keine Gebrechen aufwcisendenTrottoirs an die Gemeinde erfolgt Ist oder nicht.
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Der Beschwerdeführer beruft sich zur Dartuung der bereits vollzogenen
Übergabe des Trottoirs auf die anläßlich der Herstellung seines G -bäudes von
der Baubehörde ausgenommenen Augenscheins -Protokolle . Allem diese Protokolle
eraebcn hiesür nicht nur keinen Anhaltspunkt , sondern lassen vielmehr deutlich
erkennen , daß weder eine Erhebung über den ordnungsmäßigen Zustand des
Trottoirs noch die Übernahme durch die Gemeinde stattgesundcn hat . So
enldält das Protokoll vom 15 Februar 1910 über die Augenscheinsaufnahme
anläßlich der Benützungsbewilligung die Bemerkung , daß vor dem Hause ein
Trat oir „ anscheinend " in richtiger Höhenlage und Breite gelegt wurde Noch
deutlicher spricht sich das aus dem gleichen Anlaß aufgenommene Protokoll
vom 3. Oktober 19l1 aus , indem es hervoihcbt , daß „die vorschriftsmäßige
Bcschofsmbeii des Trottoirs erst bei dessen scinerzeitigen Übergabe an die Ge¬
meinde wird festgcstellt werden können.

Aber auch aus den Bestimmungen der Exekutionsordnung vermag der
Beschwerdeführer für seine Rechtsanschauung nichis abzuleitcn ; denn wenn
auch die von ihm bezogenen 8 >45 . Absatz 2 und ß >" v der Exekutwns-
ordnung vo . schreiben , daß Dienstbarkeiten und Reallasten , welche der Ersteher
ohne Anrechnung auf das Mclstb t übernehmen muß , auslrücklich m den
Versteigerungsbediugungen anzuführen sind und der Ersteher gemäß 8 236 und
8 237 der Exelutionsordnung nicht verhalten werden krnn , andere als m den
Vcrsteige ungSbedingungen angeführte Reallasten ohne Anrechnung auf das
Mcistbot zu 'übernehmen , so darf doch Nicht übersehen werden , daß sich diese
Vorschriften auf die geictzlichen, mit der Sache selbst verbundenen Verpflichtungen
öffentlich -rechtlicher Natur nicht beziehen . Von diesen erwähnt der Artikel XIV
des Einführungsgesetzes zur tzxekutionsordnung , der die bestehenden Vorschriften
über den Übergang von Rea,lasten für kirchliche- und Schulzwecke auf den
Ersteher der Liegenschaft n und >ber die für diese Leistungen bestehenden , gesetz¬
lichen Pfandrechte oder Vor - echte aufrecht erhält , allerdings nur die Leistungen
für Kuchen - und Schulzweck - ; allem diese Auszählung kann keineswegs als
erschöpfend angesehen werden . Dies ergibt sich insbesondere aus 8 -1 der
Realschätzordnung vom 25 . Juli 1897 , R -G .-Bl . Nr . 175 , wo unter den auf
einer Liegenschaft haftenden Lasten auf den Ersteher von Rechts wegen über¬
gehen , außer den Patrow -tsiasten auch noch andere , wie z. B . die Lasten aus
der Mit liedschaft einer Wassergenoss -nschaf -, angeführt werden ; kann daher
beispielsweise von den Lasten aus der Mitgliedschaft einer Wnssergenoffenschaft
nicht gesagt werden , daß sie nur unter den in den ß >45 , Absatz 2 und 8 >50
der Exelurwnsordnuug festgesetzten Voraussetzungen auf den Ersteher über¬
geben , weil sie nicht im Artikel XIV des Einfüh ungsgesetzes zur Exekutions-
ordnung erwä nt werden , so muß das Gleiche auch von der aus der Be¬
stimmung des 8 6l Wr . B -O.  fließenden Verpflichtung des Hauseigentümers
gellen . Für die g -genteilige Anschauung kann auch Artikel III des Einsührungs-
gesctzes zur Exekuiionsordnung , der die bestehenden ge' etzlichen Vorschriften über
die Vorzugsrechte und über die Sicherstellung und Einbringung von Steuern
und anderen Leistungen zu öffentlichen Zwecken in Geltung beläßt , nicht mit
der Begründung herangezogen werden , daß di . Best mmung des 8 6 Wr.
B .-O . mangels ausdrücklicher Erwähnung außer Wirksamkeit gesetzt worden
sei. Denn Artikel II und alle damit im Zusammenhang - stehenden Vor¬
schrift n der Exekutionsordnung beziehen sich nur auf kie Einbringung von
Rückständen aus einer öffentlich -rechtlichen Leistungspflicht , wogegen es sich im
vorliegenden Falle nicht um eine rückständige Leistung , sondern um die Frage
des Überganges einer andauernden gesetzlichen Verpflichtung handelt.

Wenn der Beschwerdeführer endlich behauptet , daß auf Grund der
ßZ 44l und 442 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches mit der schon früher
erfolgten Übergabe des Slraßengrundes , auf dem sich das Trottoir befindet,
in den physischen und bücherlichen Besitz der Gemeinde auch das damals bereits
sertiggestellte Tivltoir als Zubehör des Grundes in den Besitz der Gemeinde
übergegangen sei und daß mit der Löschung der als Reallast verbücherten Ver¬
pflichtung zur Grundabtretung auch die Verpflichtung zur Instandhaltung des
Trottoirs erloschen sei, so ist darauf zu e>widern , daß die von der Grund-
abtrelung ganz unabhängige Verpflichtung des Hauseigentümers zur Instand¬
haltung des Trottoirs im Sinne des 8 61 Wr . B .-O . erst dann erlöschen
kann , wenn die Übergabe und Übernahme des Trottoirs seitens der Gemeinde
durch einen Formalakl stattgefunden habe , weil die Gemeinde nur so in die
Lage vers tzt wird , hiebei auch den ordnungsmäßigen Zustand des Trottoirs
festzustrllen lzu vergleichen die hiergerichtliche Entscheidung vom 22 . Februar
1802 , Z . 1778 , Nr . 865 A) ; daß aber eine solche formelle Übergabe statt¬
gefunden habe , vermag der Beschwerdeführer selbst nicht zn behaupte » .

Da der Beschwerdeführer nicht bestreitet , daß der Zustand des Trottoirs
im Zeitpunkte der an ihn ergangenen Aufforderung vom 8 . November 1912
kein vorschriftsmäßiger war , vielmehr Gebrechen aufwies , so daß eine Ver-
psl ' chmng der Gemeinde zur Übernahme des Trottoirs in diesem Zeitpunkte
nicht bestand , so waren bei Weiterbestand der Verpflichtung des Hauseigen¬
tümers zur Instandhaltung des Trottoirs die gesetzlichen Voraussetzungen auf
die Erlassung des angefochtenen Auftrages gegeben.

Die Beschwerde mußte daher als unbegründet abgewiesen werden.

»
(Sewerbsunifang der Jndustriemaler.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom
30 . Dezember 1914 , Nr . 12631 (M . B . A . VI , 5720/15 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten
Präsidenten Marquis Bacquehcm,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ber-

waltungsgerichtshofes Srb,  Dr . O r s k i , Dr . S ch u b e r t, 6 a p e k, dann
des Schriftführers k. k. Hos - Sekrelärs Ri ter v. Hennig.  Uber die Be¬
schwerde der Genossenschaft der Kamm - und Fächermacher m Wien gegen die
Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 3. Februar 19l4 , Z 23566
er 1918 , betreffend den Umfang einer Gewerbeberechtigung , nach der am
30 . Dezember 1914 durchgeiührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen
des Dr . Emil Heller,  Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung
der Beschwerde , und der Gegenaussührungen des k. k. Sektionsratcs Dr . v.
Pelikan,  als Vertreters des belangten Ministeriums , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entfcheidungsgründe:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen , daß H. D . auf

Grund seines auf den Belrieb des Jndustriemalergewerbes lautenden Gewerbe¬
scheines berechtigt ist, die von ihm bemalten einzelnen Holzsächerbestandteile zu
Fächern zusammenzustellen und auch das Zuschneiden , Falten sowie das Auf¬
kleben des zur Ausschmückung der Fächer dienenden Papieres und Stoffes rc.
auf die Fächergestelle vorzunehmen , weil diese Arbeiten als Montierungs¬
arbeiten , also als Tätigkeit sich darstellen , durch welche die Produkte des
H . D . erst verkaufsfähig gestaltet werden , und cs sich somit um Arbeiten
handelt , welche im Vergleiche zu der die Hauptsache bildenden Malerei von
untergeordneter Bedeutung , also Vollendungsarbeiten sind und deren Ausführung
dem Jndustriemaler gemäß K 37 , Absatz I der Gewerbeordnung auch dann
nicht verwehrt werden kann , wenn diese Arbeiten an und für sich als Ver¬
richtungen des handwerksmäßigen Fächermachergewerbes sich darstellen.

Die Beschwerde führt demgegenüber im wesentlichen folgendes aus:
Das „ Erzeugnis " des Jndustricmalers , soweit er Fächer bemalt , sei

nicht der Fächer als Ganzes , sondern die Leistung der Ma erarbeit auf dem
Fächer , das Zusammenstellen der vom Jndustriemaler bemalten einzelnen
Bestandteile sei Sache eines besonderen , nämlich des Fächerinachergewerbcs,
das Gew -rbe des Jndustriemalers ein Hilfsgewerbe ; die Gesamtheit der dem
H . D . zugesprochenen , taxativ aufgezählten Einzelberechtigungen mache eben
die Gewerbeberechtigung des Fächermachcrs aus ; die Bestimmung des 8 37
gelte nur für Erzeugungsgeweibe , die Tätigkeit des Jndustriemalers bestehe
aber nicht in der Schaffung , sondern nur in der Bearbeitung von Sachgütern,
sein Erziugnis sei mit der Bemalung des Papiers , beziehungsweise des
anderweitigen Stoffes „vollständig " h-rgestellt.

Der Gerichtshof konnte den von der beschwerdeführenden Genossenschaft
vertretenen Standpunkt nicht als gerechtsertiat erkennen und hat sich hiebei
von denselben grundsätzlichen Eiwägungen leiten lassen , die in dem hier¬
gerichtlichen Erkenntnisse vom 23 . September 1914 , Z . 899 , hinsichtlich der
Abgrenzung der Befugnisse der Buchdruckereien und Buchbindereien ausführlich
dargclegt sind . Denn auch im vorliegenden Falle handelt es sich um die Frage
nach den Grenzen der Befugnisse zweier Gewerbe , die selbständig nebenein¬
ander bestehen und deren Geqenstand dennoch ein und derselbe , hier ein be¬
malter Fächer , sein kann . Die Anwendung der in dem zitierten Erkenntnisse
entwickelten Rechtsanschauung führt iu eonersto zu dem Ergebnis , daß aller¬
dings gemäß dem in 8 36 der Gewerbeordnung ausgestellten allgemeinen
Grundsätze das Gewerbe der Fächermalerei piinzipiell nur jene Arbeiten umfaßt,
die zur Herstellung der Malerei dienen , daß jedoch kraft der im 8 37 der
Gewerbeordnung statuierten Ausnahme von dem Grundsätze des 8 36 log . eit.
die Berechtigung des Fächermalers sich nicht in der Fertigstellung der Bemalung
von Fäch -rbestandteilen erschöpft, sondern daß er berechtigt sein muß , darüber
hinaus auch noch alle jene an sich in den Berechligungsumsang des Facher-
machergewerbes fallenden Arbeiten vorzunehmen , die notwendig sind , um das
Produkt seiner Fächermalerei als ein „ vollständig fertiggestelltes " , also als
einen fertigen , gemalten Fächer erscheinen zu lassen.

In diesem Lichte gesehen, ist es also unrichtig , wenn die Beschwerde als
Erzeugnis des Fächermalers nur die Malerei gelten lassen will , vielmehr kann
diese eben erst in Verbindung mit dem in solcher Weise zu verzierenden Gegen¬
stände , das ist hier dem Fächer , in Erscheinung treten und es würde der in
8 37 der Gewerbeordnung zu klarem Ausdruck gekommenen Absicht des Gesetz¬
gebers , einzelne Gewerbe , die zwar verschiedene , aber zur Herstellung desselben
Produktes dienende Arbeiten verrichten , im Interesse der Förderung ihrer
Produktion sowie ihrer kommerziellen Tätigkeit möglichst unabhängig von
einander zu stellen, widersprechen , wenn der Fächermaler in der Ausübung
seines Gewerbes derart beschränkt werden sollte, daß er zwar Fächerbcstandteile
bemalen dürste , behufs vollständiger Fertigstellung des Produktes aber , also
behufs Zusammenstellung der von ihm bemalten Fächerbestandteile zu einem
fertigen gemalten Fächer , sich in jedem Falle an den Fächermacher halten

Die angesochtene Entscheidung , welche dem H. D . lediglich das Recht
zubilligt , gewisse, genau bestimmte Arbeiten zu verrichten , die unbestritten
erforderlich sind , um aus von ihm bemalten hölzernen Fächerleisten , beziehungs¬
weise aus Fächergestellen und von ihm bemaltem Papier oder Stoff fertig-
gemalte Fächer zusammenzustellen , war daher im Gesetze durchaus begründet.

4 .
Gift -Berschleitz.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes sür den II . Bezirk
vom 16 . Februar 1915 , M . B . A . II , 393/1:

Auf Grund der Anmeldung vom 24 . April 1914 wurde dem Herrn
Hermann Brady,  geboren 1872 zu Kremsier in Mähren , heimalberechtigt
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in Kremeritz , Land Mähren , wohnhaft I . Bezirk , Fleischmarkl 2 , die Konzessions¬
urkunde für den Betrieb zur Darstellung von Giften und znr Zubereitung der
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate , sowie zum
Verkaufe en xros von beiden , insofern dies nicht ausschließlich den llpothekcrn
Vorbehalten ist, weiters zum Verschleiß o„ xros von künstlichen Mineral¬
wässern im Standorte II . Bezirk , Obere Donaustraßc 9l , ausgefertigt.

Dieses Gewerbe ist im Gcwerberegister unter Reg .-Z . 466l/2/k ein¬
getragen.

* *
*

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den III . Bezirk
vom 4 . Februar 1915 , M . B . A. III , 56921/14:

Das Bezirksamt erteilt der P . Beiersdorf  L Co ., Gesellschaft
m . b. H ., die Konzession nach 8 15 , P . 14 G .-O . zur Darstellung von
Giften , sofern diese nicht den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
III . Bezirk , Neulinggasse II.

Diese Konzession wurde im Gewcrberegister unter Reg .-Z . 2984/III/Ir
eingetragen ; für die Erwerbsteuerbemessung wurde der Konto Kat .-Z . 16795/3
eröffnet.

Gleichzeitig wird die Bestellung des Herrn Dr . Oskar TroPlowitz,
geboren 1863 zu Slouvitz in Preußen , heimatberechtigt in Hamburg , wohnhaft
im III . Bezirke , Neulinggasse II , zum verantwortlichen Geschäftsführer des
vorbezeichnetcn Unternehmens gemäß des K 55 der Gewerbeordnung genehmigt.

5 .
Kriegstrnuungen , Ehefähigkeitszeiignisse durch öfter r.-

«ngar . Konsularämter auszustclleu.
Rund -Erlaß der k. k. n .-v. Statthalterei vom 5. März

1915 , Z . IiI -634 (M . Abt . XVI , 8120 ) :
Anverwahrt erhalten die Politischen Bczirksbehörden infolge Erlasses des

Ministeriums des Innern vom 13 . Februar 1915 , Z . 5325 , eine Abschnft des
Erlasses des k. u . k. Ministeriums des kaiserl . und lönigl . Hauses und des
Äußeren vom 5 . Februar 1915 , Z . 9981/6 aus 1915 , betreffend die Betrauung
der im Deutschen Reiche, in Italien , in der Schweiz , in Rumänien und in
Bulgarien bestehenden effektiven k. u . k. Konsularämtcr und jener k. u k.
Honorarkonsulämler , welchen effektive Konzeptsbcamte vorstchen oder zugeteilt
sind , mit der Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnifsen bei Kriegstrauungcn mit
dem Aufträge , die k. u . k. Konsularämter bei den diessälligen Amtshandlungen
erforderlichen Falles tatkräftig zu unterstützen.

* *
*

Abschrift des Erlasses des k. u . k. Ministeriums des
kaiserl . und königl . Hauses und des Äußern vom 5. Fe¬

bruar  1915 , Z . 9931/6 aus 1915.

In dem Bestreben , österreichischen Nupturienten den wegen der Kricgs-
ereignisse etwa gebotenen dringenden Abschluß einer legalen Ehe zu erleichtern,
hat sich das k. k. Ministerium des Innern , nach gepflogenem Einvernehmen
mit den in Betracht kommenden k. k. Zentralstellen und dem k. u . k. Ministerium
des Äußern bestimmt gefunden , der Betrauung der im Deutschen Reiche , in
Italien , in der Schweiz , in Rumänien und in Bulgarien bestehenden effektiven
k. u . k. Konsularämtcr und jener k. u . k. Honorarkonsulämter , welchen effektive
Konzeptsbeamte verstehen oder zugeteilt sind , mit der Ausstellung von Ehe-
fähigkeitszeugnissen zuzustimmen.

Diese Ermächtigung erfolgt nur für die Dauer des gegenwärtigen Krieges
und hat sich auf jene Fälle zu beschränken , in denen die Einholung des Ehe-
fähigkeitszeugnisscs von der sonst zuständigen inländischen Behörde den recht¬
zeitigen Abschluß der Ehe in Frage stellen würde oder in welchen die sonst
kompetente politische Behörde der Kriegsereignisse wegen nicht in Funktion steht.
Diese Ermächtigung hat sich auf Eheschließungen vor und erforderlichen Falles
auch nach der Einrückung zu erstrecken.

In der Voraussetzung , daß den k. u . k. Konsularämtern in Bezug auf
kiese neue Agende einige Informationen über die bei Ausstellung von Ehe-
sähigkcitszeugnissen in Bewacht kommenden Gesichtspunkte erwünscht wären,
hat das k. k. Ministerium des Innern iin Nachstehenden eine solche Jnsormalion
erteilt :

1. Die persönliche Ehefähigkeit eines dem österreichischen Staatsverbande
ungehörige » Nupturienten ist nach österreichischem Rechte zu beurteilen . Das
Zeugnis ist erst dann auszustellen , wenn sich das ausstellende Amt ein Urteil
darüber bilden kann , daß in Bezug auf alle für die Gültigkeit sowie auch die
Zulässigkeit der abzuschl eßenden Ehe in Betracht kommenden Momente kein
Bedenken vorlicgt . Die Parteien haben auch den anderen Nupturienten anzu-
gcben und muß in Bezug aus seine Personaldaten soviel verläßlich bekannt
sein, daß auch beurteilt werden kann , ob nicht ein relatives Ehehindernis
(namentlich Verwandtschaft , Schwägerschaft , ReligionSverschiedenheit , eventuell
Ehebruchs vorliegt.

2 . Die Geburtsscheine der Brautleute sind als Beleg über ihr Alter,
brzilhungsweise ihre Rechtsfähigkeit und ihre Abstammung in der Regel zu

verlangen . Sollte die Beschaffung derselben in einem konkreten Falle auf
besondere Schwierigketten stoßen , so könnte von ihrer Vorlage dann abgesehen
werden , wenn die erwähnten Momente in anderweitigen dokumentarischen
Belegen ausgewiesen werden oder dem Amte sonst verläßlich bekannt sind.

3 . Die Vorlage des Hcimalscheines des Zeugniswcrbers ist erwünscht,
da hiedurch seine österreichische Staatsangehörigkeit dargetan wird und auch
beurteilt werden kann , ob der Gesuchsteller etwa einen politischen Ehekousens
oder einen Ehemeldezettel beizubringen hat . Der Hcimatschein kann aber für
diesen Zweck nach Umständen durch andere Dokumente (Dienstbotenbuch,
Reisepaß , Legilimationskarte , ein militärisches Dokument rc.) immerhin ersetzt
werden . Falls in einem Falle das Heimatrecht strittig wäre , wird es im
allgemeinen genügen , wenn wenigstens die österreichische Staatsbürgerschaft des
Zeugniswerbers als gegeben angesehen werden kann.

4 . Die Religion des Zcugniswsrbers wie auch des anderen Brautteiles
muß bekannt sein . Es ist aber nicht gerade nötig , daß die Konfession durch
ein Religionszeugnis des zuständigen Seelsorgers nachgewiesen wird und
genügt auch eine andere verläßliche Auskunft , namentlich eine Bescheinigung
seitens der ausländischen Lokalbehörde.

5 . Es muß verläßlich bekannt sein , daß die Brautteile ledig , beziehungs¬
weise ehefrei sind . Wenn einer von ihnen bereits verehelicht war , ist die
Trennung der früheren Ehe vom Bande durch Vorlage der bezüglichen Doku¬
mente (Todesschein , rechtskräftiges Urteil über die Auslösung der früheren Ehe)
uachzuweisen . Hiezu wird bemerkt , daß im Falle , als die Ehe zweier Aus¬
länder seitens des kompetenten auslättdffchen Gerichtes vom Bande gelöst
wnrde , die Ehefähigkeit dieser Personen nach ihrem heimatlichen Rechte zu be¬
urteilen ist, ohne Rücksicht darauf , daß diese Parteien etwa früher österreichische
Staatsbürger waren . Ausländer können somit in einem solchen Falle auch

> dann ehesähig sein , wenn die getrennte Ehe eine katholische war.
6. Eine besondere Bedeutung kommt nach den Erfahrungen der Praxis

dem Hindernisse des Katholiszismus zu, und zwar namentlich im Verhältnisse
zum Deutschen Reiche . Im Sinne der bestehenden Vorschri ' ten (H. K. D . vom
4 . August 1814 , Pol . G . S . Nr . 64 , beziehungsweise H . K. D . vom 17 . Juli
1835 , Pol . G . S . Nr . 120 ) liegt dieses Ehehindernis hauptsächlich vor:

a) Wenn eine österreichische katholische Partei mit einer getrennten akatholi-
schen (d. i. christlichen , aber nicht katholischen , und zwar gleichgültig , ob
Inländer oder Ausländer ) bei Lebzeiten des vom Bande getrennten Ehe¬
teiles eine Ehe schließen will;

b) nach zwingender Analogie auch dann , wenn eine österreichische katholische
Partei mit einer vom Bande getrennten katholischen ausländischen Partei
eine Ehe eingehen will;

e) wenn eine bei Eingehung ihrer Ehe «katholische , dann aber zur katho¬
lischen Religion übcrgetrclene , von ihrem akatholischen Eheteile dem Bande
nach g trennte österreichische Partei bei Lebzeiten des getrennten Eheteiles
eine Ehe eingehen will.
Dagegen liegt nach der Hierlands herrschenden Praxis das Ehehindernis

des Kaiholizismus nicht vor , wenn ein »katholischer , namentlich evangelischer
Österreicher einen katholischen Ausländer ehelich n will , dessen (katholische) Ehe
vom ausländischen Gerichte gültig vom Bande getrennt wurde.

Wenn keiner der Brautteile zur Zeit der geplanten Verehelichung katho¬
lisch ist, kann das Ehehindernis des Katholizismus nach Anschauung des
k. k. Ministeriums des Innern in keinem Falle gegeben sein.

7 . Bei Minderjährigen oder auch Volljährigen , welche aus irgend einem
Grunde keine gültige Verbindlichkeit eingehen tönnen , ist darauf zu sehen , daß
die Zustimmunq des Vaters , eventuell des gesetzlichen Vertreters und der Ge¬
richtsbehörde nachgewiesen wird . (8 49 a . b. G .-B . und H . D . vom 17 . Juli
1813 , I . G . S . Nr 1065 .)

8 . Besondere Beachtung ist auch den Vorschriften über die Eheverbote
aus dem Grunde der Wehrpflicht u widmen.

Nach Z 40 des Wehrgesetzes vom 5 . Juli 1912 , R -.G .-Bl . Nr . 128 , ist
die Verehelichung vor dem Eintritte in das stellungspfUchtige Alter und während
der Dauer der Stellungspflcht grundsätzlich nicht gestaltet Bei rücksichtswürdigen
Umständen kann die Ehebewilligung vom k. k. Ministerium für Landesverteidigung
erteilt werden . Hiezu wird bemerkt , daß das letzgenannte k. k. Ministerium mit
Erlaß vom 20 . März 1914 , Z . Xl V, Nr . 114 , zur Entscheidung über Gesuche
um Erteilung der erwähnten Ehebewilligung die polnischen Landesbchörden
delegiert hat.

Nach 8 52 des zitierten Wehrgesetzes dürfen sich ohne militärische Be¬
willigung nicht verehelichen:

a) Die aktiven Personen der gemeinsamen Wehrmacht und der Landwehr;
b) die uneingereihten Rekruten;
e) die dauernd beurlaubten Präsenzdienstpflichtigen des gemeinsamen Heeres,

der Kriegsmarine und der Landwehr , mit Ausnahme jener , die sich in
den letzten drei Monaten ihrer Präsenzdienstpflicht befinden;

ä) die mit der Vormerkung für Lokaldienste in den Ruhestand versetzten
Offiziere;

«) die in der Lokoversorgung eines Militärinvalidenhauser untergebrachten
Personen der gemeinsamen Wehrmacht und der Landwehr.
Die uneingereihten Ersatzreservisten , dann alle hier nicht bezeichneten

Personen der gemeinsamen Wehrmacht und der Landwehr — einschließlich der
nichtaktivcn Ersatzreservisten — bedürfen zur Verehelichung keiner militär-
behördlichen Bewilligung.

Mit Beziehung auf 8 52 . lit . a des Wehrgesetzes wird darauf auf¬
merksam gemacht , daß mit Erlaß des k. u . k. Kricgsministeriums vom 16 . Sep¬
tember 1914 , Abt . 2/Sl ., dir . 6310 , und mit Erlaß des k. k. Ministenums
für Landesverteidigung vom 10 . Oktober 1914 , Dtp . VII , Nr . 5056 , auS-
gespiochen wurde , daß die zur KrirgSdienstleistung eingerücktcn Angehörigen der
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Reserve , Ersatzreserve und des Landsturmes zur Eheschließung keiner militär¬
behördlichen Bewilligung bedürfen.

Landsturmpflichtige , die ihrer Stellungspflicht noch nicht entsprochen
haben , unterliegen auch im Falle ihrer Einrückung den Bestimmungen des
Z 40 Wehrgesctz und bedürfen daher der Ehebewilligung der politischen Be¬
hörde.

9 . Unansässige Personen aus der Klasse der Dienstboten , Gesellen und
Tagwerker oder sogenannte Inwohner , die in einer Gemeinde Tirols oder
Vorarlbergs heimatbercchtigt sind , benötigen einen von der zuständigen politi¬
schen Bezirksbehörde ausgestellten politischen Ehekonsens . Männliche Personen,
die in einer Gemeinde Krains zuständig sind , haben einen lediglich zu Eridenz-
zwecken eingesührten , von der Heimatgemeinde unweigerlich auszustellenden
Ehemeldezettel beizubringen.

10 . Sollte dem Zeugniswerber ein seine Ehefähigkeit betreffendes Ehe¬
hindernis im Wege stehen , so könnte das Ehesähigkeitszeugnis nur dann aus¬
gestellt werden , wenn er eine von der kompetenten österreichischen Behörde
ausgestellte Dispensurkunde vorweisen würde.

11 . Die bei einem k. u . k. Konsularamte überreichten Eingaben im Aus¬
lande sich aushaltenden Österreicher um Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
sind nach T . P . 44 t des Gebührengesetzes vom 9. Februar >850 , R .-G .-Bl.
Nr . 50 , stempelfrei . Die Beilagen dieser Eingaben sind nach ß 11 des zitierten
Gesetzes von der Beilagenstempelgebühr per 30 ü befreit . Auch protokollarisch
»ufgenommene Ansuchen genießen die Stempelfreiheit.

Die Zeugnisse selbst sind nach T . P . 117 rv bedingt (d. i. solange von
ihnen im Jnlande kein amtlicher Gebrauch gemacht wird ) stempelfrei . Die
Frage der Konsulargelühren bleibt durch die vorstehenden Bemerkungen un¬
berührt.

12 . Von der erfolgten Ausstellung des Ehefähigkeilszeugnisses ist jedenfalls
die politische Behörde I . Instanz , die' zu dessen Ausstellung sonst kompetent
wäre , zu verständigen . Falls dies wegen der Kriegslage nicht möglich wäre,
hätte die Mitteilung an die politische Landesbehörde zu erfolgen.

13 . In zweifelhaften Fällen oder dann , wenn sich das Konsularamt über
die Zulässigkeit der Ehe kein sicheres Urteil bilden könnte , wäre die Ausstellung
des Zeugnisses zu unterlassen oder aber vorher mit dem k. k. Ministerium des
Innern das Einvernehmen zu Pflegen.

14 . Das Zeugnis ist nach folgendem Formulare auszustellen:

„Zeugnis.
Von Seite des . (folgt die Bezeichnung des ausstellenden

Amtes ) wird hiemit bestätigt , daß demselben hinsichtlich der Ehe , welche der (die)
österreichische Staatsangehörige R . N . mit N . N . (oder : welche die österreichischen
Staatsangehörigen N . N . und N . N . miteinander ) in . . . . (folgt die Be¬
zeichnung des Staates , in dessen Gebiete die Ehe geschlossen werden soll) zu
schließen beabsichtigt (beabsichtigen ), kein Umstand bekannt ist, welcher nach öster¬
reichischem Rechte dem Abschlüsse dieser Ehe entgegenstünde.

Es wird bestätigt , daß , was die Form der Eheschließung anbelangt , nach
österreichischem Rechte zur Gültigkeit einer von einem österreichischen Staats¬
angehörigen im Auslande geschloffenen Ehe die Beobachtung der Bestimmungen
der betreffenden ausländischen Gesetzgebung hinreicht , sowie daß es eine nach
österreichischem Rechte von selbst eintretende Folge jeder gültigen Verehelichung
einer Ausländerin mit einem österreichischen Staatsangehörigen ist, daß dieselbe
samt ihren aus dieser Ehe stammenden Kindern die österreichische Staatsbürger¬
schaft, sowie das Heimatrecht ihres Gatten erlangt.

Vorstehende Bestätigung greift der Entscheidung über die Gültigkeit der
in Rede stehenden Ehe , falls dieselbe „tatsächlich geschlossen sein wird , in keiner
Weise vor . Insoweit diese Frage in Österreich zur Austragung kommen sollte,
sind zur Enscheidung ausschließlich die österreichischen Gerichte kompetent . "

Hievon wird das k. u . k. Konsularamt zur genauen Danachachtung in
Kenntnis gesetzt.

Für den Minister:
» Weil in . p.

E.
Bestellung eines chinesischen Houorar -Bizekonsuls in

Wien.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 5. März 1915,
Z . IX -703/2 (M . Abt . XXII , 688 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 1. März 1915,
Z . 3900/M . I ., haben Seine k. u . k. Apostolische Majestät mit Allerhöchster
Entschließung vom 27 . Jänner 1915 dem österreichischen Staatsangehörigen
Kommerzialrat Leopold Baß die An,iah,ne des ihm verliehenen Postens eines
zugeteilten Honorar -Vizekousuls bei dem chinesischen Honorarkonsulate in Wien,
allergnkdigst zu gestatten geruht.

Der Genannte , in dessen staatsbürgerlichen und Jurisdiktionsverhältnissen
nach hierländischen Gesetzen durch diese Allerhöchste Entschließung keine Ände¬
rung eingetreten ist, wird daher in dieser seiner Eigenschaft als Honorar-
Vizekonsul der Republik Lhina in Wien anzucrkennen und zur Ausübung der
Konsularfunklionen znzulassen sein.

7 .

Bestellung eines chinesischen Honorar -Generalkonsuls
in Wien.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. März 1915,
Z . IX-704 (M . Abt . XXII , 690 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 1. März 19l5,
Z . 15d9/M . I ., haben Seine k. u . k. Apostolische Majestät mit Allerhöchster
Entschließung vom 27 . Dezember 1914 dem österreichischen Staatsangehörigen
und bisherigen chinesischen Honorarkonsul in Wien Alfred Taussig  die An¬
nahme des ihm verliehenen Postens eines chinesischen Honorar -Generalkonsuls
in Wien allergnädigst zu gestatten geruht.

Der Genannte wird demnach in seiner amtlichen Eigenschaft anzu¬
erkennen sein.

8 .

Bestellung eines Honorarkonsuls der Bereinigten
Staaten von Brasilien in Wien.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. März 1915,
Z . IX-705 (M . Abt . XXII , 689 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom l . März 1915,
Z . 29I2/M . I ., hat die Wiener brasilianische Gesandtschaft mit Note vom
29 . Jänner 1915 dem Ministerium des Äußern die seitens ihrer Regierung
erfolgte Ernennung des bisherigen Honorar -Vizekonsuls und gegenwärtigen
Gereuten des hiesigen brasilianischen Honorarkonsularamtes Carlos Jäger
zum Honorarkonsul der Bereinigten Staaten von Brasilien in Wien , an Stelle
des verstorbenen Honorarkonsuls Freund  angezeigt und um dessen Aner¬
kennung in dieser Eigenschaft ersucht.

Der Genannte wird daher in seiner Eigenschaft als brasilianischer
Honorarkonsul in Wien anzuerkennen sein.

N.
Zulassung der Eisenbetonrippendecke System Pfeifer.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 10. März 1915,
M . Abt . XIV , 222/1914:

In Erledigung des Ansuchens des Herrn Josef Pfeifer  in Schruns,
Vorarlberg , wird die Verwendung der Eisenbetonrippendecke System Pfeifer
bei Hochbauten im Gemeindegebiete von Wien unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1. Für diese Decke haben im allgemeinen die Bestimmungen des Erlasses
des k. k. Ministeriums für öffentliche Arbeiten vom 15. Juni 1911 , Z . 42/30,
IX cl er 1911 , über die Herstellung von Tragwerken aus Eisenbeton bei Hoch¬
bauten Anwendung zu finden.

2 . Die Decke ist als Eisenbetonrippendecke anzusehen , bei der die Steine
lediglich als Füllkörper dienen.

Es darf demnach nur der reine Betonquerschnilt (Rippe samt Aufbeton)
in Rechnung gestellt werden.

3. Die Ausführung der Decke ohne obere , die Rippen verbindende Beton¬
druckplatte ist nicht zulässig.

Diese Betonplatte muß eine Stärke von mindestens 3 om erhalten und
ist bis zu einer Stärke von 5 em über die ganze Spannweite gleichmäßig
durchzuführen.

Ist aus statischen Gründen in Feldmitte eine Aufbetonschichte von mehr
als 5 cm Dicke erforderlich , so kann sie dem Verlaufe der Momentenlinie ent¬
sprechend gegen die Auflager zu bis auf 5 vm abnehmen.

Bei der Berechnung ist in diesem Falle das größere Eigengewicht der
Decke in Fcldmitte zu berücksichtigen.

Die Schubspannungen am Auflager sind unter Zugrundelegung der dort
tatsächlich vorhandenen Deckenhöhe zu berechnen.

4 . Die Rippen müssen an der schmälsten Stelle mindestens 6 em
breit sein.

Die Schubspannungen sind für den schwächsten Teil der Rippen ohne
Berücksichtigung der Steinwandungen nachzuweisen.

5 . Bei der Bestimmung des Abstandes „ a " des Schwerpunktes der
Eiseneinlage von der Deckenunterkante ist die Stärke der Nasen , mit denen die
Formsteine zur Erzielung einer fuglosen Untersicht aneinanderstoßen , mit in
Rechnung zu stellen.

6 . Das Eigengewicht der Decke ist ausführlich nachzuweisen.
Zur Überprüfung erfolgt die Feststellung des Steingewichtes durch amt¬

liche Wägungen , deren Vornahme vor Beginn der ersten Verwendung der
Steine rechtzeitig schriftlich zu beantragen ist.

7 . Als Füllstcine sind gut gebrannte , unbeschädigte Maschinziegel von
der in der Zeichnung angegebenen Form und entsprechend dem beim Stadt¬
bauamte erliegenden Muster zu ve wenden.

Die Ziegel sind vor dem Ausbringen des Betons ausgiebig zu be¬
feuchten.
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8 . Dir Auflagerung der Decke auf Mauerwerk muß mindestens 15 cm
betragen und ist in der Weise auszusllhrcn , daß die Kantenpressung das zu¬
lässige Maß nicht Überschreitet.

Die Nippen sind mit dem Mauerwerke in entsprechenden Abständen gut
zu verankern über es ist eine besondere Schließenverhängung anzuordnen.

9 . Die Herstellung der Decke muß mit besonderer Sorgfalt entsprechend
den Zeichnungen erfolgen.

Als Schalungsplatten sind Hölzer von mindestens 8 cm Vielte zu ver¬
wenden , damit die Formziegel an jedem Ende mindestens 4 em Auflager
erhalten,

10 . Beiderseits zwischen Mauerwerk gespannte Decken sind in der Regel
als frei aufliegend zu berechnen.

Nur wenn im Einzelfalle die erforderliche Einspannung nachgcwiesen
werden kann , die Ausführung der Decken gleichzeitig mit dem Maucrwerke
erfolgt und das Auflager entsprechend der Zeichnung durchaus in vollem Beton
hergestellt wird , darf eine teilweise Einspannung angenommen und das Feld¬
moment mir r/s von jenem des frei aufliegenden Trägers berechnet werden.

In diesem Falle ist abwechselnd ein Rippeneiscn aufzubicgen und das
andere geradlinig durchzuführen.

Doch ist auch bei frei aufliegend berechneten Decken den durch die satte
Einmauerung entstehenden Einspsnnungsmomenten dadurch Rechnung zu
tragen , daß mindestens >/s der Rippeneisen aufgebogen wird.

Decken, welche über mehrere Felder durchlaufen , können , wenn sie zwischen
Eisenbetonunterzügen gespannt sind oder auf den Stützen frei aufliegen , nach
den Regeln für durchlaufende Träger berechnet und bewehrt werden.

Es ist jedoch im Bereiche des negativen Momentes statt der FUllstcine
voller Beton zwischen den einzelnen Rippen zu verwenden , wenn die Druck¬
spannungen in der Rippe bas zulässige Maß überschreiten.

Diese Einflußbreite und die Betondruck - und Eisenspannung am Auf¬
lager sind in jedem Falle » achzuweisen.

Es ist gestattet , bei der Berechnung der Eisenbctonbalken , zwischen denen
solche Decken gespannt sind (Unlerzüge ), den im Bereiche des negativen Mo¬
mentes zwischen den einzelnen Rippen sich befindlichen Beton und auch die
obere Wandung der Stcineinlage dem Druckgurte des Balkens zuzuzählen,
vorausgesetzt , daß die Dicke der oberen Steinwandung und jene des Ausbetons
zusammen mindestens 6 ein beträgt.

Das Gewicht von Scheidemauern kann bei der in der Zeichnung ange¬
gebenen Anordnung auf einen Deckcnstrcifen von I m Breite gleichmäßig
verteilt in Rechnung gestellt werden.

Die Deckenplatte ist an dieser Stelle rechnungsmäßig , mindestens aber
auf 5 cm zu verstärken und winkelrecht zur Richtung der Rippen mit Rund¬
eisen von mindestens 5 mm Stärke in Abständen von höchstens 20 cm zu
bewehren.

11 . Decken oberhalb von Wohnräumen sind mit einer Beschüttung von
mindestens 8 cm Stärke oder mit einer hinsichtlich Schalldichtigkeit gleich¬
wertigen Schichte eines anderen feuersicheren Stoffes zu versehen.

12 . Die beabsichtigte Verwendung dieser Decken ist in den Bauplänen
anSzuweisen,

Besondere Deckenpläne und Berechnungen sind vorzulegen.
13 . Die Ausführung dieser Decken gehört zu den Befugnissen der bau¬

berechtigten Zivilingenieure und der Baumeister und darf nur unter der
Leitung eines mit der Herstellung dieser Decke wohlvertrauten Fachmannes
erfolgen.

14 . Die Ergänzung und die Abänderung der vorstehenden Bedingungen,
sowie die Zurücknahme der Bewilligung bleiben Vorbehalten.

Die Beilagen und der Musterstein sind dem Stadtbauamte zur Auf¬
bewahrung zu übergeben.

Die beigebrachten Beilagen 6 und 0 werden dem Stadtbauamte zur
Verwahrung übermittelt.

10 .

Handhabung der Znckernngsvorschriften.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statlhalterei vom 17 . März
1915 , Z , XlI/1914 (M . Abt . IX , 2116 ) :

Das Ackerbauministerium hat die Beobachtung gemacht , daß in letzter
Zeit mehrere politische Behörden l . Instanz sich zu einein Einschreiten gemäß
8 5 des Gesetzes vom 12 . April 1907 , R .- G .-Bl . Nr . 210 , dann nicht berufen
fühlten , wenn einem zum Verkehre bestimmten Weine oder Wcinmoste Rohr-
oder Rübenzucker ohne Erlaubnis der politischen Behörde nicht in fester Form,
sondern in Wasser oder Wein aufgelöst , beigemengt wurde.

Diese Behörden waren nämlich mit Rücksicht auf die in dem letzten
Absätze des Durchführungs -Erlasses vom 22 . November 1907 , Z . 45031 , zu
8 4 W . G . gegebene Definition von Konsumzuckcr der Ansicht , daß in solchen
Fällen nicht der Tatbestand des ß 5 W . G . gegeben sei, daß vielmehr hier
eine Beigabe von Zucker „ anderer als der im 8 5 , Absatz 1 W G . bezeichnet « !
Beschaffenheit " vorliege , weshalb die Gerichte allein zur Ahndung eines der¬
artigen Vorgehens berufen seien.

Es liegt nun auf der Hand , daß diese Rechtsansicht mit der Tendenz
des Weingesetzes unvereinbar ist. Es erscheint nicht gerechtfertigt , aus Grund
der vbzitierten Begriffsbestimmung von Konsumzuckcr . „Unter Konsumzuckcr
wird nur Zucker in fester Form mit mindestens 99 3 Polarisationsprozenten,
von Saccharose herrührend , zu verstehen sein " , den mehrerwähnte » ß 5 W . G.

in der Weise zu interpretieren , daß nur der ohne Erlaubnis der politischen
Behörde gemachte Zusatz von Rohr - oder Rübenzucker in fester Form strafbar
sei. Es muß vielmehr gleichgiltig erscheinen , ob dieser Konsumzuckcr direkt oder
erst nach vorangegangencr Auslösung in Wasser oder Wein dem Weine oder
Weinmoste zugesührt wurde . Der Passus im ß 6 : „Die Beimengung von
Zucker anderer als der im 8 5, Absatz 1, bezeichnet « ! Beschaffenheit " bezieht
sich nämlich keineswegs auf den Umstand , ob der Zucker in fester oder flüssiger
Form beigesetzt wurde , sondern will ledig ich einen Gegensatz zwischen « inem
Rohr - oder Rübenzucker und anderen Zuckerarten (Invertzucker , Ttärke-
zucker rc .) hervorheben.

Es kann daher in den Fällen der ohne behördliche Erlaubnis vorgc-
nommenen Beimengung ron in Wasser oder Wein aufgelöstem Rohr - oder
Rübenzucker eine sowohl von den politischem Behörden als auch von den
Gerichten zu ahndende Deliktskonkurrenz vorlicgen.

Behufs vollständiger Klarstellung der hier in Betracht kommenden Rechts¬
lage seien folgende typische Fälle angeführt:

1. Jemand setzt einem Weine oder Moste ohne Erlaubnis der politischen
Behörde in Wasser aufgelösten Rohr - oder Rübenzucker bei . Dieser Tatbestand
ist nach Z 5 W . G . strafbar , weil eben ohne Erlaubnis gezuckert wurde ; über¬
dies stellt sich das derart gezuckerte Produkt als ein wcinhälligcs Getränk im
Sinne des 8 8, lit . b W . G . dar , weshalb gleichzeitig die gerichtliche Ab¬
strafung platzzugreifen hat.

2 . Jemand verschneidet einen gewöhnlichen Weiß - oder Rotwein mit
einem im Sinne des § 4 W . G . (unter Verwendung von Rohr - oder Rüben¬
zucker und Sprit ) hergcstellten Süßwein . Ein derartiges Vorgehen ist sowohl
nach 8 5 W . G . wegen der unerlaubten Beigabe von Zucker von der politischen
Behörde , als auch nach 8 6 W . G wegen des verbotenen Zusatzes von Sprit
gerichtlich zu ahnden.

3 . Jemand verschneidet einen gewöhnlichen Most oder Wein mit einem
ohne Erlaubnis der politischen Behörde gezuckerten , gewöhnlichen , (aber nicht
Süßwein gemäß 8 4 W G .) Weine oder Moste . In diesem Falle liegt bloß
der Tatbestand des 8 5 W . G . vor und ist somit bloß die Straskompetenz
der politischen Behörde gegeben.

4 . Jemand mengt einem gewöhnlichen Weiß - oder Rotweine — sei es
direkt oder nach geschehener Auflösung im Wasser oder Weine — Zucker
anderer Art als der im 8 5 , Absatz 1 W . G . bezeichneten Beschaffenheit
(Invertzucker , Stärkezucker rc.) bei . In einem solchen Falle erscheint die
politische Behörde zu einem Einschreiten gemäß 8 5 W . G . nicht berufen;
vielmehr ist ein derartiges Vorgehen lediglich gemäß 8 6 W . G ., respektive
im Falle der Auflösung dieses Zuckers im Wasser nach den 88 6 und 8 lox.
cit . seitens der Gerichte zu ahnden.

In allen jenen Fällen nun , in welchen in Gemäßheit der obigen Aus¬
führungen eine Deliktskonkurrenz vorliegt , welche sowohl die politischen Be¬
hörden als auch die Gerichte zu beschäftigen hat , erscheint der Kellerei -Inspektor
verpflichtet , sowohl bei der kompetenten politischen Behörde die Anzeige zu
erstatten , als auch die zur gerichtlichen Verfolgung erforderlichen Schritte ein¬
zuleiten . . .

Die vorstehenden interpretativen Erläuterungen werden hiemit zufolge
Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums vom 12 . März 19l5 , Z . 18147 ox
1914 , behufs Darnachachtung zur Kenntnis gebracht.

II

Prozeßkosten.
Beschluß des k. k. Bezirksgerichtes Innere Stadt vom

2. April 1915 , 6d XVI , 438/3 (M . D . 3390 ) :
Beschluß.

Das k k. Bezirksgericht Innere Stadt , Wien , Abteilung XVI hat durch
den k. k. Bezirksrichter Dr . Ernst Bachrach als Richter in der Rechtssache des
Herrn I . K., Privatier in Wien , VII . Bezirk , gegen die Gemeinde Wien,
vertreten durch Dr . Zdenko Z e i f a r t, Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien,
wegen 100 X , auf Grund der mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen
Verhandlung folgenden Beschluß gefaßt:

Die Klage des Inhaltes , die Gemeinde Wien sei schuldig , dem Kläger
I . K. den Betrag von 100 X samt Prozeßkosten binnen 14 Tagen bei
Exekution zu bezahlen , wird wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurück-
gewiesen.

Der Kläger ist schuldig , die mit 15 X bestimmten Prozeßkosten binnen
14 Tagen bei Exekution der Beklagten zu ersetzen.

Begründung.
Es ist unbestritten , daß Kläger vom magistratischen Bezirksamte für den

IX . Bezirk in Wien , wegen unbefugter Privatgeschäftsvermittlung mit 20 Tagen
Arrest bestraft wurde , welche Strafe im Gnadenwege laut Erlasses der k. k. n .-ö.
Statthalterei vom 7. November 1914 , Z . 119 XII , auf fünf Tage herabgesetzt
wurde.

Kläger hat diese Strafe am 12 . März 1915 angetreten . Der Kläger
behauptet , beim Strasantrilt um die Strafverpflegung ersucht zu haben , da er
nur über 10 X bar verfügte ; er sei in einem Saal untergebracht worden
dessen Ofen so schlecht geheizt habe , daß in dem Arrest 12 ° Celsius Kälte
herrschte . Kläger sei infolge der ansgestandenen Kälte und Hunger erkrankt
und überdies rechtswidrig um vier Stunden länger in Haft behalten morde .
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Zum Beweis beruft er sich auf den Zeugen F . N ., ferner auf die
Zeugen I . E ., F . P ., A . G . und I . B.

Der Kläger begehrt die Verurteilung der Gemeinde zu einem Schaden¬
ersatz- von 100 L infolge nicht verabreichter Verpflegung und zugezogener
Krankheit zufolge der im Arrestlokale herrschenden Kälte.

Bei der Streitverhandlung präzisierte der Kläger seinen Klagsanspruch
dahin , er verlange 10 X Schadenersatz dafür , daß er aus eigenem 10 X für
die Verpflegung auslegen mußte , infolge unzureichender Verpflegung seilcns der
Beklagten , den restlichen Klagsanspruch per SO X begehre er als Schmerzensgeld
für die ausgcstandenen physischen Qualen infolge Hunger und Kälte.

Die Beklagte beantragte die kostenpflichtige Zurückweisung der Klage
wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges und pauschalierte die Prozcßkostcn
mit 15 X.

Das Gericht hat dieser Einrede aus nachstehender Erwägung stattgegeben :
Die in Rede stehende Amtshandlung , der Vollzug der Strafe an den Kläger
wegen unbefugter Privatgeschäftsvennittlung fällt in den übertragenen Wirkungs¬
kreis der Gemeinde im Sinne der 44 und 48 des Gemeindestatutes für die
k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien im Sinne des Gesetzes vom 24 . März
ISOO, L.-G .-Bl . Nr . 17.

Das magistratische Bezirksamt für den IX . Bezirk in Wien hat in
Ausübung ihrer Vcrwaltungstätigkeit als selbständige politische Bezirksbehördc
l.  Instanz (siehe Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 4. No¬
vember 1914 , Nr . 10613 ( Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien Nr . 105 er 1914s ) den Slrafvolstug am Kläger ausgeübt : die Gemeinde
Wien ist zum Kläger in kein privatrcchtliches Verhältnis getreten , es liegt ein
rein öffentliches Verhältnis vor , der ordentliche Rechtsweg erscheint für den
vorliegenden Fall ausgeschlossen.

Es war daher auf die Frage der mangelnden Legitimation der Gemeinde
Wien infolge Nichthaftung für einen durch Verschulden ihrer Organe im über¬
tragenen Wirkungskreise angeblich verursachten Schaden weiter glicht einzrigchrn.

Der Anspruch über die Kosten ist im 8 51 Z -P .Q . begründet.

K. k. Bezirksgericht Innere Stadt , Abt . XVI.
Wien,  2 . April 1915.

Dr . Bach ra ch.

LS.

Erhöhung der Verpflegstaxe im Krankenhaus Horn.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

6 . April 1915 , Z . VI -539 (M . Abt . X, 4801 ), dem Wiener
Magistrate , Abteilung X , folgende Kundmachung übermittelt:

„Kundmachung  des k. k. Statthalters im Erzherzogtums Österreich
unter der Enns vom 6 . April 1915 , Z . VI -539 , betreffend die Erhöhung der
Verpflegstaxe in der allgemeinen öffentlichen Kaiser Franz Joscf -Bezirkskranken-
anstalt in Horn.

Der n .-ö. Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Statthalterei die Verpflegstaxe für die allgemeine öffentliche Kaiser Franz Josef -
Bczirkskrankcnanstalt in Horn vom Tage der Verlautbarung an bis auf
weiteres in der I . Klasse mit 5 X (fünf Kronen ), in der II . (allgemeinen)
Klaffe mit 2 X (zwei Kronen ) per Kopf und Tag festgesetzt.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht ."

L«
Frachtbegünstigung für zu Kriegsfürsorgezwecken

von Privaten unentgeltlich überlassene Kohle.
Erlaß des Ober -Magistratsrates Dr . August Mayr  vom

12 . April 1915 , M . D . 3168:
Die k. k. n .-L. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 8. April 1915,

Z . V -80/3 , anher eröffnet , daß für die Beförderung der seitens Privater zu
Kriegsfürsorgezwecken unentgeltlich überlassenen Kohle aus den Lokalbahnen
Laibach — Ober -Lai ach und Kühnsdorf —Eisenkappel die Frachtfreiheit auf den
im Betriebe der k. k. Priv . Südbahn -Gesellschaft befindlichen Linien der steier¬
märkischen Landesbohnen eine bOprozentige Ermäßigung der normalen Fracht¬
sätze und auf der Sulmtalbahn eine 25prozentige Ermäßigung des Ausnahms-
tarifes III des Lokal-GUterlarifeS , Teil II , dieser Lokalbahn zugestanden
wurden.

L4.

Feuer und explosionssichere Lagerung feuergefähr¬
licher Flüssigkeiten mit Schutzgas , Patent „ Dabeg ".

Erlaß des Wiener Magistrates vom 14 . April 1915,
M . Abt . IV , 5530/14 , an die Dampfapparatebau -Gesellschaft
m. b. H ., VI ., Wallgasse 39:

Auf Grund der vom Stadtbauamte und vom Kommando der städtisckien
Feuerwehr abgegebenen Gutachten , sowie auf Grund des Ergebnisses der Be¬

sichtigung der in der „ Versuchsanstalt für Gasbeleuchtung , Brennstoffe und
Feuerungsanlagen an der k. k. technischen Hochschule " in Wien , IV ., Gußhaus¬
straße 25 o, probeweise hergestellien Anlage wird gegen die Anwendung des
von der Dampfapparatebau - Gesellschast in Wien , VI ., Wallgaffe 39 , in den
Verkehr gebrachten Verfahrens , Benzin oder ähnliche feuergefährliche Flüssig¬
keiten, die explosible Gase entwickeln , mit Schutzgas nach dem „ System Dabeg"
in der aus der mitfolgenden Beschreibung und den angeschloffenen Zeichnungen
ersichtlichen Weise zu lagern und umzufüllen , vom feuer - und sicherpolizeilichen
Standpunkte unter folgenden Bedingungen kein grundsätzlicher Anstand er¬
hoben:

1. Das Lagergefäß samt Dom und Rohrbündelsicherungen ist in einer
gemauerten oder ausbetoniertcn Grube derart zu lagern , daß ein Senken des
Gefäßes und eine Lockerung der Verbindungsstücke der in das Gefäß ein¬
mündenden Rohrleitungen sicher hintangehallcn wird . Desgleichen ist die
Kohlensäureflasche womöglich in einem unterirdischen , gemauerten oder beto¬
nierten oder mit Steinzmg verkleideten Schachte standsicher aufzustellen ; jeden¬
falls aber ist diese Flasche gegen gefährliche Wärmeeinwirkung und ggen  Be-
schädigungen verläßlich zu schützen.

2 . Zwischen dem Lagergefäßc und den Wandungen der Grube muß ein
Zwischenraum von wenigstens 20 ein frei bleiben , der mit Sand , Asche oder
Erde auszufüllen ist.

3 . Über dem Lagergefäß ist eine Beschüttung von wenigstens 60 om
Stärke anzubringen.

4 . Die Grube darf mit dem Kanal nicht in Verbindung gebracht
werden.

5 . Alle Teile des Lagergefäßes , sowie alle Verbindungsstellen der Rohr¬
leitungen sind derart abzudichten , daß weder Flüssigkeit noch Dämpfe nach
außen gelangen können.

6 . Das Lagergefäß und sämtliche Leitungen dürfen nur aus schmiedbarem
Eisen , letztere müssen nahtlos hcrgestellt werden und sind gegen Rostbildung
entsprechend zu schützen.

7 . Die Leitungen sind unter der Erde oder im Mauerwerke derart zu
verlegen , daß sie, falls sie undicht werden oder brechen , leicht sreigelegt werden
können.

8. In den Apparat ist ein Flüssigkeitsmesser (Hydromultiplikator oder
dergl .) cinzubauen , der den Stand der Flüssigkeit im Lagergcfäß verläßlich
anzeigt.

9 . Der Pumphebel und der Hebel des Schnellschlußventilcs sind gegen
mißbräuchliche Betätigung unter Verschluß zu halten.

10 . Unter der Zapfstelle ist zum Ausfangen der abtropfenden Flüssigkeit
ein mit Sicherheitsverschluß versehener Metallbehälter aufzustellen.

11 . Um die Bewilligung zur Einlagerung der in Frage kommenden
Flüssigkeit ist in jede n einzelnen Falle , wenn es sich um eine gewerbliche Be-
tricbsanlage handelt , bei der Gewerbcbehörde , sonst bei dem zuständigen
magistratischen Bezirksamte als Ortspolizeibehörde anzusuchen.

12 . Für dm Fall , als mit diesem Verfahren ungünstige Erfahrungen
gemacht werden sollten , behält sich der Magistrat dis Stellung weiterer Be¬
dingungen , allenfalls auch die Zurücknahme der Zulassungserklärung , vor.

Hiedurch wird der Anwendung der Bestimmungen der Ministeriell.
Verordnung vom 23 . Jänner 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 12, in jedem einzelnen Falle
nicht vorgegriffen . , .

Ein Stück der Beschreibung und der vorgelegten Zeichnungen wird
angeschloffen.

LS.

Antworttelegramme städtischer Ämter , Anstalten nnd
Unternehmungen auf Staatstelegramme ; Normativ-

beftimmnngen.
Erlaß des Wiener Magistrates vom 19. April 1915,

M . A. XVI , 9831:
Ein magistratisches Bezirksamt hat in Angelegenheit der Behandlung von

Antworttelegrammen auf einlangende Staatstelegramme eine Information bei
einem Postamte eingeholt und beantragt , den von letzterem angegebenen Vor¬
gang auch den anderen magistratischen Bezirksämtern und Konskriptionsamts-
Abteilungen auszutragen . Über h . ä . Anfrage hat die k. k. Post - und Telegraphen -,
Direktion für Österreich unter der Enns Wien in dieser Angelegenheit mit der
Zuschrift vom 13 . April 1915 , P . D . Z . Via , 1539/15 , folgende Normaliv-
bestimmungen anher mitgeteilt:

„Die Berechtigung zur Aufgabe einer Antwort als Staatstelegramm
wird durch die Vorweisung des ursprünglichen — erhaltenen — Maatstcle-
grammes dargetan . Es kommt daher den von den magistratischen Ämtern als
Antwort zu erhaltenen Staatstelegrammen aufgcgcbenen Telegrammen der
Charakter von Staatstclegrammen zu.

Eine Gebührensreiheit ist diesen Telegrammen durch die bestehenden Vor¬
schriften nicht zugestanden . Dagegen kann bei solchen Telegrammen über Ver¬
langen der Absender die Kreditierung der Gebühren gegen nachträgliche Ab¬
rechnung platzgreisen . Auch die Blankeltgebühren werden bei Verwendung der
Drucksorte 751 gegen nachträgliche Abrechnung kreditiert . Diese Drucksorte wird
den magistratischen Ämtern von den Post - und Telegraphenämtern über ver¬
langen kostenlos ausgefolgt.

Bei der Aufgabe der Antworttelegramme auf erhaltene Staatstelegramme
ist das erhaltene Staatstelegramm vorzuweisen . Die auf einem Telegramme
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angebrachten Vermerke „Antwort auf S . . . . " und „ Über amtliche Aufforde¬
rung " sind nicht erforderlich , da die Annahmeiimtcr ohnehin die zur Be¬
handlung derartiger Telegramme erforderlichen Weisungen besitzen. "

Verzeichnis der im Reichsgesctzblatte und im Landes
gesetz- und Verordnungsblatte für Österreich unter
der Enns im Jahre LS15 publizierten Gesetze und

Verordnungen.

L.. Reichsgesehblatt.

Nr . 72 . Verordnung des Ministeriums für Landesver¬
teidigung im Einvernehmen mit dem k. u . k. Kriegsministerium
und den übrigen beteiligten Ministerien vom 11 . Februar 1915
wegen neuerlicher Inkraftsetzung der Verordnung vom 30 . Juli
1914 , R .-G .-Bl . Nr . 185 , über die Festsetzung von Vergütungen
für den Rücktransport der in den Abgabsorten nicht
übernommenen Evidenzblattpferde und Transport¬
mittel.

Nr . 73 . Verordnung des Handclsministers im Einver¬
nehmen mit dem Minister des Innern und für Landesverteidigung
vom 18 . März 1915 , über die Verpflichtung zur Anzeige
der Vorräte an Rohgummi und Kraftwagenbereifungen.

Nr . 74 . Verordnung des Ministeriums für öffentliche
Arbeiten vom 20 . März 1915 , womit eine Bestimmung der
Verordnung vom 22 . April 1913 , R .-G .-Bl . Nr . 66 , betreffend
die internationale Markenregistrierung , abgeündert
wird.

Nr . 75 . Verordnung des Gesamtministeriums vom 26. März
1915 , über die allgemeine Regelung des Verbrauches von
Getreide und Mahlprodukten.

Nr . 7 « . Verordnung des Handelsministeriums im Einver¬
nehmen mit dem Ministerium des Innern , Finanzministerium
und dem Ackerbauministerium vom 24 . März 1915 , betreffend die
Regelung des Absatzes von Malzkeimen zur Ver¬
sorgung der Preßhefeindustrie.

Nr . 77 . Verordnung des Gesamtministeriums vom 26. März
1915 , über die Stundung privatrechtlicher Geldsor¬
derungen gegen Schuldner in Galizien und in der
Bukowina.

Nr . 78 . Verordnung des Gesamtministeriums vom 27. März
1915 , betreffend die Geschäftsordnung des k. k. Reichs¬
gerichtes.

Nr . 7S . Verordnungdes Justizministers vom 28. März
1915 über eine Verlängerung von Fristen zur Vor¬
nahme Wechsel - und scheckrechtlicher Handlungen.

Nr . 8 « . Verordnung des Handelsministeriums im Ein¬
vernehmen mit dem Ministerium des Innern , dem Ministerium
für öffentliche Arbeiten , dem Eisenbahnministerium und dem
Ministerium für Landesverteidigung vom 29 . März 1915 über
die Verpflichtung zur Anzeige der Vorräte von Zink.

Nr . 8 t . Verordnung des Ministeriums für Landesver¬
teidigung im Einverständnisse mit dem Kriegsministerium und
den übrigen beteiligten Ministerien vom 29 . März 1915 , über
die Verwendung von Vorräten an bestimmten Metallen

und Legierungen.

Nr . 82 . Kundmachung des Handelsministeriums im Ein¬
vernehmen mit den Ministerien für Landesverteidigung und für
öffentliche Arbeiten und im Einverständnisse mit dem Kriegs¬
ministerium vom 29 . März 1915 , betreffend die Bewilligung
zur Verabreichung und Veräußerung bestimmter
Mengen der gemäß der Ministerial - Verordnung vom
29 . März 1915 , R .-G .-Bl . Nr . 81 , für Kriegszwecke in
Anspruch genommenen Metallsorten.

Nr . 83 . Verordnung des Handelsministeriums im Ein¬
vernehmen mit dem Ministerium des Innern , dem Ministerium
für öffentliche Arbeiten , dem Eisenbahnministerium und dem
Ministerium für Landesverteidigung vom 29 . März 1915 , über
die Verpflichtung zur Anzeige der Vorräte an Halb-
und Fertigfabrikaten aus bestimmten Metallen und
Legierungen.

Nr . 84 . Verordnung des Finanzministeriums im Ein¬
vernehmen mit den übrigen Ministerien und mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 12 . März 1915 , zur Vereinfachung des
formellen Vorganges bei staatlichen Zahlungen (Erfolg-
lassungen ) .

Nr . 85 . Verordnung des Finanzministers im Einvernehmen
mit dem Minister des Innern vom 27 . März 1915 , betreffend
das Verbot des Agiohandels mit Landes - Goldmünzen
der Kronenwährung.

Nr . 8 « . Verordnung des Handelsministers, des Ackerbau¬
ministers und des Ministers des Innern vom 26 . März 1915,
betreffend das Verbot der Verwendung von Kartoffel¬
stärkemehl und Mehl jeder Art zur Herstellung von
Seife.

Nr . 87 . Verordnung der Minister des Handels und der
Finanzen vom 27 . März 1915 , betreffend den Betriebszuschuß
für abgerüstete oder handelsuntätige Seehandels¬
schiffe.

Nr . 88 . Verordnung des Handelsministeriums vom
29 . Mürz 1915 , betreffend Änderungen der Versendungs¬
bedingungen für Feldpostpakete.

Nr . 8V . Kundmachung des Ministeriums des Innern im
Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien vom 30 . März
1915 wegen Berichtigung eines Fehlers in der Verordnung
des Ministeriums für Landesverteidigung vom 29 . März 1915,
betreffend die Verwendung der Vorräte an bestimmten
Metallen und Legierungen.

Nr . SV . Verordnung des Gesamtministeriums vom 31. März
1915 über eine Abänderung der Fünften Stundungs-

Verordnung (Kaiserliche Verordnung vom 25 . Jänner 1915,
R .-G .-BI . Nr . 18) .

Nr . SI . Verordnung des Justizministers im Einvernehmen
mit dem Minister des Innern , dem Ackerbau- und dem Handels¬
minister vom 31 . März 1915 über die Ungültigkeit von
Käufen der künftigen Ernte der im Reichsrate vertretenen
Königreiche und Länder.

Nr . S2 . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit den Ministern des Ackerbaues und des Innern
vom 2. April 1915 , mit welcher der Z 10 der Ministerial-
Verordnung vom 28 . November 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 324,
betreffend die Erzeugung und Jnverkehrsetzung von
Mehl , abgeändert wird.
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Nr . 82 . Verordnung des Ministeriums für öffentliche
Arbeiten im Einvernehmen mit den Ministerien der Finanzen,
des Handels und der Justiz vom 1. April 1915 über die ver¬
bürgte Gegenseitigkeit im Deutschen Reiche hinsichtlich
der Ausnahmsbestimmungen auf dem Gebiete des
Patentwesens zugunsten von Militärpersonen.

Nr . 84 . Verordnung des Ministers des Innern im Ein¬
vernehmen mit dem Handelsminister vom 6, April 1915 , be¬
treffend das Verbot der Verwendung von Brot zum
Putzen von Tapeten oder Fußböden.

Nr . 83 . Verordnung der Ministerien des Innern, der
Justiz , des Handels und des Ackerbaues vom 6. April 1915,
betreffend den Zusatz zu Margarine.

Nr . 8V . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit dem Ackerbauminister , dem Minister des Innern
und dem Finanzminister vom 8. April 1915 , betreffend die
Ausmahlung von Mais und die Aufhebung der
Höchstpreise für Mais und Maismehl.

Nr . 87 . Kaiserliche Verordnung vom 28 , März 1915,
über die Bauhafthaltung von Freischürsen und ver¬
liehenen Bergbauen.

Nr . 88 . Verordnung der Ministerien der Finanzen, des
Ackerbaues , des Innern , des Handels und der Eisenbahnen
vom 22 . Dezember 1914 , betreffend die Ermächtigung des
k. k. Hauptzollamtes Grigno zur Abfertigung lebender
Pflanzensendungen.

Nr . 88 . Verordnung des Justizministeriums vom 7. April
1915 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Atzesberg
zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Lembach

Nr . 180 . Verordnung des Finanzministeriums im Ein¬
vernehmen mit dem Justizministerium vom 15 . April 1915 , be¬
treffend die „ Galizische Kriegskreditanstalt " .

Nr . 181 . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit dem Minister des Innern , dem Finanzminister , dem
Minister für öffentliche Arbeiten , dem Eisenbahnminister , dem
Ackerbauminister und dem Minister für Landesverteidigung
und im Einverständnisse mit dem Kricgsministerium vom
19 . April 1915 über die Verpflichtung zur Anzeige der
aus bestimmten Metallen bestehenden Betriebs¬
einrichtungen.

Nr . 182 . Verordnung des Ministeriums für Landes¬
verteidigung im Einverständnisse mit dem Kriegsministerium und
den übrigen beteiligten Ministerien vom 19 . April 1915 über die
Verwendung der aus bestimmten Metallen bestehenden
Betriebseinrichtungen.

6 . Landksgesetz- und Verordnungsblatt.

Nr . 28 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzog¬
tums Österreich unter der Enns vom 13 . März 1915 , Z . IV 398/60,
mit welcher gemäß K 3 d der Kaiserlichen Verordnung vom
21 . Februar 1915 , R .-G, -Bl , Nr . 41 , bis zur definitiven Ver¬

brauchsregelung (Z 14 und ff. dieser Kaiserlichen Verordnung)
eine provisorische Regelung des Verbrauches von Brot
und Mahlprodukten getroffen wird.

Nr . 27 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 17 . März 1915,
Z . 497/75 -LV, mit welcher der § 1 der Verordnung vom
13 . März 1915 , L . - G . - u . V . - Bl . Nr . 26 , außer
Kraft gesetzt wird.

Nr . 28 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 25 . März 1915,
Z . VV- 483/16 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu den
Ministerialverordnungen vom 30 . Jänner 1915 , R .-G .-Bl . Nr . 24,
und vom 20 . März 1915 , R .-G .-Bl , Nr . 70 , betreffend die
Erzeugung und Jnverkehrsetzung von Brot und Gebäck
erlassen werden.

Nr . 28 . Kundmachung des k, k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 11 . März 1915,
Z . XVI 81/4 , über einen Anhang an die Statuten der
Arbeiter - Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in
Wien.

Nr . 38 . Verordnung des k, k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 27 . März 1915,
Z . LV. 546/4 , betreffend die Einführung von amtlichen
Ausweiskarten über den Verbrauch von Brot und
Mehl.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 27 . März 1915,
?r . Z . 2397/8 LI., betreffend den Geschästsplan für die
Landsturmmusterungs -Kommissionen in Niederösterreich
zur Musterung der in den Jahren 1873 —1877 geborenen
musterungspflichtigen und der einem der früher einberufenen
Geburtsjahrgänge (1878 bis einschließlich 1896 ) angehörenden
nachmusterungspflichtigen Landsturmpflichtigen.

Nr . 32 . Verordnung des k, k, Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 10 . April 1915,
Z . LV-807/7 , betreffend die Anerkennung der in anderen
Verwaltungsgebieten eingeführten amtlichen Ausweis¬
karten über den Verbrauch von Brot.

Nr . 33 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 10 . April 1915,
Z . VV 833 , mit welcher die Verordnung vom 13 . März 1915,
L.-G .- u. V .-Bl . Nr . 26 , betreffend eine provisorische Rege¬
lung des Verbrauches von Brot und Mahlprodukten
abgeändert wird.

Nr . 34 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 10 . April 1915,
Z . VV 837 , mit welcher die Verordnung vom 27 . März
1915 , L . - G . - u . V . - Bl . Nr . 28 , teilweise abgeändert
wird.

Nr . 33 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 2. April 1915,
Z . VI 467/7 , betreffend die Verwendung der nach dem
patentierten Systeme „ Katona - hergestellten Mauern
bei Hochbauten in Niederösterreich mit Ausschluß von
Wien.
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